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§ 51 Allgemeines 

(1) 1Gewährt das Gesetz eine Steuervergünstigung, weil eine 
Körperschaft ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige, 
mildtätige oder kirchliche Zwecke (steuerbegünstigte Zwe-
cke) verfolgt, so gelten die folgenden Vorschriften. 2Unter 
Körperschaften sind die Körperschaften, Personenvereini-
gungen und Vermögensmassen im Sinne des Körperschaft-
steuergesetzes zu verstehen. 3Funktionale Untergliederun-
gen (Abteilungen) von Körperschaften gelten nicht als 
selbstständige Steuersubjekte. 

(2) Werden die steuerbegünstigten Zwecke im Ausland ver-
wirklicht, setzt die Steuervergünstigung voraus, dass natür-
liche Personen, die ihren Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt im Geltungsbereich dieses Gesetzes haben, ge-
fördert werden oder die Tätigkeit der Körperschaft neben 
der Verwirklichung der steuerbegünstigten Zwecke auch 
zum Ansehen der Bundesrepublik Deutschland im Ausland 
beitragen kann. 

(3) 1Eine Steuervergünstigung setzt zudem voraus, dass die 
Körperschaft nach ihrer Satzung und bei ihrer tatsächlichen 
Geschäftsführung keine Bestrebungen im Sinne des § 4 des 
Bundesverfassungsschutzgesetzes fördert und dem Gedan-
ken der Völkerverständigung nicht zuwiderhandelt. 2Bei 
Körperschaften, die im Verfassungsschutzbericht des Bun-
des oder eines Landes als extremistische Organisation auf-
geführt sind, ist widerlegbar davon auszugehen, dass die 
Voraussetzungen des Satzes 1 nicht erfüllt sind. 3Die Finanz-
behörde teilt Tatsachen, die den Verdacht von Bestrebun-
gen im Sinne des § 4 des Bundesverfassungsschutzgesetzes 
oder des Zuwiderhandelns gegen den Gedanken der Völ-
kerverständigung begründen, der Verfassungsschutzbe-
hörde mit. 

 

§ 52 Gemeinnützige Zwecke1  

(1) 1Eine Körperschaft verfolgt gemeinnützige Zwecke, wenn 
ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf ma-
teriellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu för-
dern. 2Eine Förderung der Allgemeinheit ist nicht gegeben, 
wenn der Kreis der Personen, dem die Förderung zugute-
kommt, fest abgeschlossen ist, zum Beispiel Zugehörigkeit 
zu einer Familie oder zur Belegschaft eines Unternehmens, 
oder infolge seiner Abgrenzung, insbesondere nach räumli-
chen oder beruflichen Merkmalen, dauernd nur klein sein 
kann. 3Eine Förderung der Allgemeinheit liegt nicht allein 
deswegen vor, weil eine Körperschaft ihre Mittel einer Kör-
perschaft des öffentlichen Rechts zuführt. 

(2) 1Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 sind als För-
derung der Allgemeinheit anzuerkennen: 

1. die Förderung von Wissenschaft und Forschung; 

2.  die Förderung der Religion; 

3.  die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens 
und der öffentlichen Gesundheitspflege, insbeson-
dere die Verhütung und Bekämpfung von  
übertragbaren Krankheiten, auch durch Krankenhäu-
ser im Sinne des § 67, und von Tierseuchen; 

________________ 
1 § 52 Abs. 2 Nr. 21 AO geändert durch Artikel 5 Steueränderungs-
gesetz (StÄndG) v. 22.12.2025; BGBl. 2025 I Nr. 363. 

4. die Förderung der Jugend- und Altenhilfe; 

5. die Förderung von Kunst und Kultur; 

6. die Förderung des Denkmalschutzes und der Denk-
malpflege; 

7.  die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbil-
dung einschließlich der Studentenhilfe; 

8. die Förderung des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege im Sinne des Bundesnaturschutzgeset-
zes und der Naturschutzgesetze der Länder, des Um-
weltschutzes einschließlich des Klimaschutzes, des 
Küstenschutzes und des Hochwasserschutzes; 

9. die Förderung des Wohlfahrtswesens, insbesondere 
der Zwecke der amtlich anerkannten Verbände der 
freien Wohlfahrtspflege (§ 23 der Umsatzsteuer- 
Durchführungsverordnung), ihrer Unterverbände und 
ihrer angeschlossenen Einrichtungen und Anstalten; 

10. die Förderung der Hilfe für politisch, rassistisch oder 
religiös Verfolgte, für Flüchtlinge, Vertriebene, Aus-
siedler, Spätaussiedler, Kriegsopfer, Kriegshinterblie-
bene, Kriegsbeschädigte und Kriegsgefangene, Zivil-
beschädigte und Behinderte sowie Hilfe für Opfer von 
Straftaten; Förderung des Andenkens an Verfolgte, 
Kriegs- und Katastrophenopfer; Förderung des Such-
dienstes für Vermisste, Förderung der Hilfe für Men-
schen, die aufgrund ihrer geschlechtlichen Identität 
oder ihrer geschlechtlichen Orientierung diskriminiert 
werden;   

11. die Förderung der Rettung aus Lebensgefahr; 

12. die Förderung des Feuer-, Arbeits-, Katastrophen- 
und Zivilschutzes sowie der Unfallverhütung; 

13. die Förderung internationaler Gesinnung, der Tole-
ranz auf allen Gebieten der Kultur und des Völkerver-
ständigungsgedankens; 

14. die Förderung des Tierschutzes;  

15.  die Förderung der Entwicklungszusammenarbeit; 

16. die Förderung von Verbraucherberatung und Ver-
braucherschutz; 

17. die Förderung der Fürsorge für Strafgefangene und 
ehemalige Strafgefangene; 

18. die Förderung der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern; 

19. die Förderung des Schutzes von Ehe und Familie; 

20. die Förderung der Kriminalprävention; 

21. die Förderung des Sports (Schach und E-Sport gelten 
gilt als Sport); 

22. die Förderung der Heimatpflege, Heimatkunde und 
der Ortsverschönerung;  

23. die Förderung der Tierzucht, der Pflanzenzucht, der 
Kleingärtnerei, des traditionellen Brauchtums ein-
schließlich des Karnevals, der Fastnacht und des Fa-
schings, der Soldaten- und Reservistenbetreuung, des 
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Amateurfunkens, des Freifunks, des Modellflugs und 
des Hundesports;   

24. die allgemeine Förderung des demokratischen Staats-
wesens im Geltungsbereich dieses Gesetzes; hierzu 
gehören nicht Bestrebungen, die nur bestimmte Ein-
zelinteressen staatsbürgerlicher Art verfolgen oder 
die auf den kommunalpolitischen Bereich beschränkt 
sind; 

25. die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements 
zugunsten gemeinnütziger, mildtätiger und kirchli-
cher Zwecke; 

26. die Förderung der Unterhaltung und Pflege von Fried-
höfen und die Förderung der Unterhaltung von Ge-
denkstätten für nichtbestattungspflichtige Kinder und 
Föten;  

27. 1die Förderung wohngemeinnütziger Zwecke; dies ist 
die vergünstigte Wohnraumüberlassung an Personen 
im Sinne des § 53. 2§ 53 Nummer 2 ist mit der Maß-
gabe anzuwenden, dass die Bezüge nicht höher sein 
dürfen als das Fünffache des Regelsatzes der Sozial-
hilfe im Sinne des § 28 des Zwölften Buches Sozialge-
setzbuch; beim Alleinstehenden oder Alleinerziehen-
den tritt an die Stelle des Fünffachen das Sechsfache 
des Regelsatzes. 3Die Hilfebedürftigkeit muss zu Be-
ginn des jeweiligen Mietverhältnisses vorliegen. 

 

2Sofern der von der Körperschaft verfolgte Zweck nicht un-
ter Satz 1 fällt, aber die Allgemeinheit auf materiellem, geis-
tigem oder sittlichem Gebiet entsprechend selbstlos geför-
dert wird, kann dieser Zweck für gemeinnützig erklärt wer-
den. 3Die obersten Finanzbehörden der Länder haben je-
weils eine Finanzbehörde im Sinne des Finanzverwaltungs-
gesetzes zu bestimmen, die für Entscheidungen nach Satz 2 
zuständig ist. 

 

§ 53 Mildtätige Zwecke 

1Eine Körperschaft verfolgt mildtätige Zwecke, wenn ihre Tä-
tigkeit darauf gerichtet ist, Personen selbstlos zu unterstüt-
zen, 

1. die infolge ihres körperlichen, geistigen oder seeli-
schen Zustands auf die Hilfe anderer angewiesen sind 
oder 

2. deren Bezüge nicht höher sind als das Vierfache des 
Regelsatzes der Sozialhilfe im Sinne des § 28 des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch; beim Alleinste-
henden oder Alleinerziehenden tritt an die Stelle des 
Vierfachen das Fünffache des Regelsatzes. 2Dies gilt 
nicht für Personen, deren Vermögen zur nachhaltigen 
Verbesserung ihres Unterhalts ausreicht und denen 
zugemutet werden kann, es dafür zu verwenden. 3Be-
züge im Sinne dieser Vorschrift sind 

a) Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1 des Einkom-
mensteuergesetzes und 

b) andere zur Bestreitung des Unterhalts be-
stimmte oder geeignete Bezüge,  

________________ 
2 § 55 Abs.1 Nr. 5 AO geändert durch Artikel 5 Steueränderungsge-
setz (StÄndG) v. 22.12.2025; BGBl. 2025 I Nr. 363. 

aller Haushaltsangehörigen. 4Zu berücksichtigen sind 
auch gezahlte und empfangene Unterhaltsleistungen. 
5Die wirtschaftliche Hilfebedürftigkeit im vorstehen-
den Sinne ist bei Empfängern von Leistungen nach 
dem Zweiten oder Zwölften Buch Sozialgesetzbuch, 
des Wohngeldgesetzes, bei Empfängern von Leistun-
gen nach § 27a des Bundesversorgungsgesetzes oder 
nach § 6a des Bundeskindergeldgesetzes als nachge-
wiesen anzusehen. 6Die Körperschaft kann den Nach-
weis mit Hilfe des jeweiligen Leistungsbescheids, der 
für den Unterstützungszeitraum maßgeblich ist, oder 
mit Hilfe der Bestätigung des Sozialleistungsträgers 
führen. 7Auf Antrag der Körperschaft kann auf einen 
Nachweis der wirtschaftlichen Hilfebedürftigkeit ver-
zichtet werden, wenn auf Grund der besonderen Art 
der gewährten Unterstützungsleistung sichergestellt 
ist, dass nur wirtschaftlich hilfebedürftige Personen im 
vorstehenden Sinne unterstützt werden; für den Be-
scheid über den Nachweisverzicht gilt § 60a Absatz 3 
bis 5 entsprechend oder 

3. 1deren wirtschaftliche Lage aus besonderen Gründen 
zu einer Notlage geworden ist. 2Als besondere Gründe 
gelten insbesondere Katastrophen, die durch Erlass 
des Bundesministeriums der Finanzen oder einer 
obersten Finanzbehörde der Länder festgestellt wur-
den. 3In diesen Fällen reicht es für den Nachweis der 
Hilfebedürftigkeit aus, wenn die durch die Katastro-
phe entstandene Notlage sowie die Mehraufwendun-
gen glaubhaft gemacht werden. 

 

§ 54 Kirchliche Zwecke 

(1) Eine Körperschaft verfolgt kirchliche Zwecke, wenn ihr 
Tätigkeit darauf gerichtet ist, eine Religionsgemeinschaft, 
die Körperschaft des öffentlichen Rechts ist, selbstlos zu för-
dern. 

(2) Zu diesen Zwecken gehören insbesondere die Errich-
tung, Ausschmückung und Unterhaltung von Gotteshäusern 
und kirchlichen Gemeindehäusern, die Abhaltung von Got-
tesdiensten, die Ausbildung von Geistlichen, die Erteilung 
von Religionsunterricht, die Beerdigung und die Pflege des 
Andenkens der Toten, ferner die Verwaltung des Kirchen-
vermögens, die Besoldung der Geistlichen, Kirchenbeamten 
und Kirchendiener, die Alters- und Behindertenversorgung 
für diese Personen und die Versorgung ihrer Witwen und 
Waisen. 

 

§ 55 Selbstlosigkeit2 

(1) Eine Förderung oder Unterstützung geschieht selbstlos, 
wenn dadurch nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwe-
cke - zum Beispiel gewerbliche Zwecke oder sonstige Er-
werbszwecke - verfolgt werden und wenn die folgenden Vo-
raussetzungen gegeben sind: 

1. 1Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungs-
mäßigen Zwecke verwendet werden. 2Die Mitglieder 
oder Gesellschafter (Mitglieder im Sinne dieser Vor-
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schriften) dürfen keine Gewinnanteile und in ihrer Ei-
genschaft als Mitglieder auch keine sonstigen Zuwen-
dungen aus Mitteln der Körperschaft erhalten. 3Die 
Körperschaft darf ihre Mittel weder für die unmittel-
bare noch für die mittelbare Unterstützung oder För-
derung politischer Parteien verwenden. 

2. Die Mitglieder dürfen bei ihrem Ausscheiden oder bei 
Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft nicht 
mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den ge-
meinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen zurücker-
halten. 

3. Die Körperschaft darf keine Person durch Ausgaben, 
die dem Zweck der Körperschaft fremd sind, oder 
durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begüns-
tigen. 

4. 1Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder 
bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks darf das Vermö-
gen der Körperschaft, soweit es die eingezahlten Ka-
pitalanteile der Mitglieder und den gemeinen Wert 
der von den Mitgliedern geleisteten Sacheinlagen 
übersteigt, nur für steuerbegünstigte Zwecke verwen-
det werden (Grundsatz der Vermögensbindung). 
2Diese Voraussetzung ist auch erfüllt, wenn das Ver-
mögen einer anderen steuerbegünstigten Körper-
schaft oder einer Körperschaft des öffentlichen Rechts 
für steuerbegünstigte Zwecke übertragen werden soll.  

5. 1Die Körperschaft muss ihre Mittel vorbehaltlich des § 
62 grundsätzlich zeitnah für ihre steuerbegünstigten 
satzungsmäßigen Zwecke verwenden. 2Verwendung 
in diesem Sinne ist auch die Verwendung der Mittel 
für die Anschaffung oder Herstellung von Vermö-
gensgegenständen, die satzungsmäßigen Zwecken 
dienen. 3Eine zeitnahe Mittelverwendung ist gegeben, 
wenn die Mittel spätestens in den auf den Zufluss fol-
genden zwei Kalender- oder Wirtschaftsjahren für die 
steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke ver-
wendet werden. 4Satz 1 gilt nicht für Körperschaften 
mit jährlichen Einnahmen von nicht mehr als 45.000 
100.000 Euro.  

(2) Bei der Ermittlung des gemeinen Werts (Absatz 1 Nr. 2 
und 4) kommt es auf die Verhältnisse zu dem Zeitpunkt an, 
in dem die Sacheinlagen geleistet worden sind. 

(3) Die Vorschriften, die die Mitglieder der Körperschaft be-
treffen (Absatz 1 Nr. 1, 2 und 4), gelten bei Stiftungen für die 
Stifter und ihre Erben, bei Betrieben gewerblicher Art von 
Körperschaften des öffentlichen Rechts für die Körperschaft 
sinngemäß, jedoch mit der Maßgabe, dass bei Wirtschafts-
gütern, die nach § 6 Abs. 1 Nr. 4 Satz 5 und 6 des Einkom-
mensteuergesetzes aus einem Betriebsvermögen zum 
Buchwert entnommen worden sind, an die Stelle des gemei-
nen Werts der Buchwert der Entnahme tritt. 

 

§ 56 Ausschließlichkeit 

Ausschließlichkeit liegt vor, wenn eine Körperschaft nur 
ihre steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke verfolgt.  

 

________________ 
3 § 58 Nr. 11 AO neu eingefügt durch Artikel 5 Steueränderungsge-
setz (StÄndG) v. 22.12.2025; BGBl. 2025 I Nr. 363. 

§ 57 Unmittelbarkeit 

(1) 1Eine Körperschaft verfolgt unmittelbar ihre steuerbe-
günstigten satzungsmäßigen Zwecke, wenn sie selbst diese 
Zwecke verwirklicht. 2Das kann auch durch Hilfspersonen 
geschehen, wenn nach den Umständen des Falls, insbeson-
dere nach den rechtlichen und tatsächlichen Beziehungen, 
die zwischen der Körperschaft und der Hilfsperson beste-
hen, das Wirken der Hilfsperson wie eigenes Wirken der 
Körperschaft anzusehen ist. 

(2) Eine Körperschaft, in der steuerbegünstigte Körperschaf-
ten zusammengefasst sind, wird einer Körperschaft, die un-
mittelbar steuerbegünstigte Zwecke verfolgt, gleichgestellt. 

(3) 1Eine Körperschaft verfolgt ihre steuerbegünstigten Zwe-
cke auch dann unmittelbar im Sinne des Absatzes 1 Satz 1, 
wenn sie satzungsgemäß durch planmäßiges Zusammen-
wirken mit mindestens einer weiteren Körperschaft, die im 
Übrigen die Voraussetzungen der §§ 51 bis 68 erfüllt, einen 
steuerbegünstigten Zweck verwirklicht. 2Die §§ 14 sowie 65 
bis 68 sind mit der Maßgabe anzuwenden, dass für das Vor-
liegen der Eigenschaft als Zweckbetrieb bei der jeweiligen 
Körperschaft die Tätigkeiten der nach Satz 1 zusammenwir-
kenden Körperschaften zusammenzufassen sind. 

(4) Eine Körperschaft verfolgt ihre steuerbegünstigten Zwe-
cke auch dann unmittelbar im Sinne des Absatzes 1 Satz 1, 
wenn sie ausschließlich Anteile an steuerbegünstigten Kapi-
talgesellschaften hält und verwaltet.  

 

§ 583 Steuerlich unschädliche Betätigungen 

Die Steuervergünstigung wird nicht dadurch ausgeschlos-
sen, dass 

1. 1eine Körperschaft einer anderen Körperschaft oder 
einer juristischen Person des öffentlichen Rechts Mit-
tel für die Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke 
zuwendet. 2Mittel sind sämtliche Vermögenswerte der 
Körperschaft. 3Die Zuwendung von Mitteln an eine 
beschränkt oder unbeschränkt steuerpflichtige Kör-
perschaft des privaten Rechts setzt voraus, dass diese 
selbst steuerbegünstigt ist. 4Beabsichtigt die Körper-
schaft als einzige Art der Zweckverwirklichung, Mittel 
anderen Körperschaften oder juristischen Personen 
des öffentlichen Rechts zuzuwenden, ist die Mittel-
weitergabe als Art der Zweckverwirklichung in der 
Satzung zu benennen.  

2. unbesetzt  

3. 1eine Körperschaft ihre Überschüsse der Einnahmen 
über die Ausgaben aus der Vermögensverwaltung, 
ihre Gewinne aus den wirtschaftlichen Geschäftsbe-
trieben ganz oder teilweise und darüber hinaus 
höchstens 15 Prozent ihrer sonstigen nach § 55 Absatz 
1 Nummer 5 zeitnah zu verwendenden Mittel einer 
anderen steuerbegünstigten Körperschaft oder einer 
juristischen Person des öffentlichen Rechts zur Ver-
mögensausstattung zuwendet. 2Die aus den Vermö-
genserträgen zu verwirklichenden steuerbergünstig-
ten Zwecke müssen den steuerbegünstigten sat-
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zungsmäßigen Zwecken der zuwendenden Körper-
schaft entsprechen. 3Die nach dieser Nummer zuge-
wandten Mittel und deren Erträge dürfen nicht für 
weitere Mittelweitergaben im Sinne des ersten Satzes 
verwendet werden. 

4.  eine Körperschaft ihre Arbeitskräfte anderen Perso-
nen, Unternehmen, Einrichtungen oder einer juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts für steuerbe-
günstigte Zwecke zur Verfügung stellt, 

5.  eine Körperschaft ihr gehörende Räume einer ande-
ren, ebenfalls steuerbegünstigten Körperschaft oder 
einer juristischen Person des öffentlichen Rechts zur 
Nutzung zu steuerbegünstigten Zwecken überlässt, 

6.  eine Stiftung einen Teil, jedoch höchstens ein Drittel 
ihres Einkommens dazu verwendet, um in angemes-
sener Weise den Stifter und seine nächsten Angehö-
rigen zu unterhalten, ihre Gräber zu pflegen und ihr 
Andenken zu ehren, 

7.  eine Körperschaft gesellige Zusammenkünfte veran-
staltet, die im Vergleich zu ihrer steuerbegünstigten 
Tätigkeit von untergeordneter Bedeutung sind, 

8.  ein Sportverein neben dem unbezahlten auch den be-
zahlten Sport fördert, 

9.  eine von einer Gebietskörperschaft errichtete Stiftung 
zur Erfüllung ihrer steuerbegünstigten Zwecke Zu-
schüsse an Wirtschaftsunternehmen vergibt, 

10. eine Körperschaft Mittel zum Erwerb von Gesell-
schaftsrechten zur Erhaltung der prozentualen Betei-
ligung an Kapitalgesellschaften im Jahr des Zuflusses 
verwendet. 2Dieser Erwerb mindert die Höhe der 
Rücklage nach § 62 Absatz 1 Nummer 3., 

11. eine Körperschaft Mittel für die Errichtung und den 
Betrieb von Photovoltaikanlagen und anderen Anla-
gen nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz verwen-
det, soweit es sich dabei nicht um den Hauptzweck 
der Körperschaft handelt. 

 

§ 58a Vertrauensschutz bei Mittelweitergaben 

(1) Wendet eine steuerbegünstigte Körperschaft Mittel einer 
anderen Körperschaft zu, darf sie unter den Voraussetzun-
gen des Absatzes 2 darauf vertrauen, dass die empfangende 
Körperschaft  

1. nach § 5 Absatz 1 Nummer 9 des Körperschaftsteu-
ergesetzes im Zeitpunkt der Zuwendung steuerbe-
günstigt ist und  

2. die Zuwendung für steuerbegünstigte Zwecke ver-
wendet.  

(2)  Das Vertrauen der zuwendenden Körperschaft nach Ab-
satz 1 ist nur schutzwürdig, wenn sich die zuwendende Kör-
perschaft zum Zeitpunkt der Zuwendung die Steuerbegüns-
tigung der empfangenden Körperschaft nach § 5 Absatz 1 
Nummer 9 des Körperschaftsteuergesetzes hat nachweisen 
lassen durch eine Ausfertigung 

1. der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid oder 
des Freistellungsbescheids, deren Datum nicht län-
ger als fünf Jahre zurückliegt, oder  

2. des Freistellungsbescheids, dessen Datum nicht län-
ger als fünf Jahre zurückliegt oder 

3. des Bescheids über die Feststellung der Einhaltung 
der satzungsmäßigen Voraussetzungen nach § 60a 
Absatz 1, dessen Datum nicht länger als drei Kalen-
derjahre zurückliegt, wenn der empfangenden Kör-
perschaft bisher kein Freistellungsbescheid oder 
keine Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid er-
teilt wurde. 

(3)  Absatz 1 ist nicht anzuwenden, wenn  

1. der zuwendenden Körperschaft die Unrichtigkeit ei-
nes Verwaltungsakts nach Absatz 2 bekannt ist oder 
in Folge grober Fahrlässigkeit nicht bekannt war 
oder 

2. die zuwendende Körperschaft eine Verwendung für 
nicht steuerbegünstigte Zwecke durch die empfan-
gende Körperschaft veranlasst hat. 

 

§ 59 Voraussetzung der Steuervergünstigung 

Die Steuervergünstigung wird gewährt, wenn sich aus der 
Satzung, dem Stiftungsgeschäft oder der sonstigen Verfas-
sung (Satzung im Sinne dieser Vorschriften) ergibt, welchen 
Zweck die Körperschaft verfolgt, dass dieser Zweck den An-
forderungen der §§ 52 bis 55 entspricht und dass er aus-
schließlich und unmittelbar verfolgt wird; die tatsächliche 
Geschäftsführung muss diesen Satzungsbestimmungen 
entsprechen. 

 

§ 60 Anforderungen an die Satzung 

(1) 1Die Satzungszwecke und die Art ihrer Verwirklichung 
müssen so genau bestimmt sein, dass auf Grund der Sat-
zung geprüft werden kann, ob die satzungsmäßigen Vo-
raussetzungen für Steuervergünstigungen gegeben sind. 
2Die Satzung muss die in der Anlage 1 bezeichneten Festle-
gungen enthalten. 

(2) Die Satzung muss den vorgeschriebenen Erfordernissen 
bei der Körperschaftsteuer und bei der Gewerbesteuer wäh-
rend des ganzen Veranlagungs- oder Bemessungszeit-
raums, bei den anderen Steuern im Zeitpunkt der Entste-
hung der Steuer entsprechen. 

 

Anlage 1 (zu § 60) 

Mustersatzung für Vereine, Stiftungen,  
Betriebe gewerblicher Art von juristischen Personen des  

öffentlichen Rechts, geistliche Genossenschaften und Kapi-
talgesellschaften 

(nur aus steuerlichen Gründen  
notwendige Bestimmungen) 

 
 

§ 1 
 Der – Die – … (Körperschaft) mit Sitz in … verfolgt ausschließ-
lich und unmittelbar – gemeinnützige – mildtätige – kirchli-
che – Zwecke (nicht verfolgte Zwecke streichen) im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung. 
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 Zweck der Körperschaft ist … (z. B. die Förderung von Wis-
senschaft und Forschung, Jugend- und Altenhilfe, Erziehung, 
Volks- und Berufsbildung, Kunst und Kultur, Landschafts-
pflege, Umweltschutz, des öffentlichen Gesundheitswesens, 
des Sports, Unterstützung hilfsbedürftiger Personen). 
 Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch … 
(z. B. Durchführung wissenschaftlicher Veranstaltungen und 
Forschungsvorhaben, Vergabe von Forschungsaufträgen, Un-
terhaltung einer Schule, einer Erziehungsberatungsstelle, 
Pflege von Kunstsammlungen, Pflege des Liedgutes und des 
Chorgesanges, Errichtung von Naturschutzgebieten, Unter-
haltung eines Kindergartens, Kinder-, Jugendheimes, Unter-
haltung eines Altenheimes, eines Erholungsheimes, Bekämp-
fung des Drogenmissbrauchs, des Lärms, Förderung sportli-
cher Übungen und Leistungen). 
 

§ 2 
 Die Körperschaft ist selbstlos tätig; sie verfolgt nicht in erster 
Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
 

§ 3 
 Mittel der Körperschaft dürfen nur für die satzungsmäßigen 
Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zu-
wendungen aus Mitteln der Körperschaft. 
 

§ 4 
 Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der 
Körperschaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe 
Vergütungen begünstigt werden. 

§ 5 
 Bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder bei 
Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der 
Körperschaft  
1.  

an – den – die – das – … (Bezeichnung einer juristi-
schen Person des öffentlichen Rechts oder einer an-
deren steuerbegünstigten Körperschaft), – der – die – 
das – es unmittelbar und ausschließlich für gemein-
nützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu ver-
wenden hat. 

Oder 

2.  
an eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder eine andere steuerbegünstigte Körperschaft 
zwecks Verwendung für … (Angabe eines bestimmten 
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen 
Zwecks, z. B. Förderung von Wissenschaft und For-
schung, Erziehung, Volks- und Berufsbildung, der Un-
terstützung von Personen, die im Sinne von § 53 der 
Abgabenordnung wegen … bedürftig sind, Unterhal-
tung des Gotteshauses in …). 

 
Weitere Hinweise 
 
 Bei Betrieben gewerblicher Art von juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts, bei den von einer juristischen Person des 
öffentlichen Rechts verwalteten unselbständigen Stiftungen 
und bei geistlichen Genossenschaften (Orden, Kongregatio-
nen) ist folgende Bestimmung aufzunehmen: 
 
§ 3 Abs. 2: 

„Der – die – das … erhält bei Auflösung oder Aufhebung der 
Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter Zwecke 
nicht mehr als – seine – ihre – eingezahlten Kapitalanteile 
und den gemeinen Wert seiner – ihrer – geleisteten Sachein-
lagen zurück. “ 
 
Bei Stiftungen ist diese Bestimmung nur erforderlich, wenn 
die Satzung dem Stifter einen Anspruch auf Rückgewähr von 
Vermögen einräumt. Fehlt die Regelung, wird das einge-
brachte Vermögen wie das übrige Vermögen behandelt. 
 
Bei Kapitalgesellschaften sind folgende ergänzende Bestim-
mungen in die Satzung aufzunehmen:  
1.  

§ 3 Abs. 1 Satz 2: 

„Die Gesellschafter dürfen keine Gewinnanteile und auch 
keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Körper-
schaft erhalten. “ 

2.  
§ 3 Abs. 2: 

„Sie erhalten bei ihrem Ausscheiden oder bei Auflösung 
der Körperschaft oder bei Wegfall steuerbegünstigter 
Zwecke nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile 
und den gemeinen Wert ihrer geleisteten Sacheinlagen 
zurück. “ 

3.  
§ 5: 

„Bei Auflösung der Körperschaft oder bei Wegfall 
steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen der 
Körperschaft, soweit es die eingezahlten Kapitalan-
teile der Gesellschafter und den gemeinen Wert der 
von den Gesellschaftern geleisteten Sacheinlagen 
übersteigt, ...“. 

§ 3 Abs. 2 und der Satzteil „soweit es die eingezahlten 
Kapitalanteile der Gesellschafter und den gemeinen Wert 
der von den Gesellschaftern geleisteten Sacheinlagen 
übersteigt“ in § 5 sind nur erforderlich, wenn die Satzung 
einen Anspruch auf Rückgewähr von Vermögen ein-
räumt. 
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Anlage zu Nr. 5 zu § 60   
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§ 60a Feststellung der satzungsmäßigen Vo-
raussetzungen 

(1) 1Die Einhaltung der satzungsmäßigen Voraussetzungen 
nach den §§ 51, 59, 60 und 61 wird gesondert festgestellt. 
2Die Feststellung der Satzungsmäßigkeit ist für die Besteue-
rung der Körperschaft und der Steuerpflichtigen, die Zu-
wendungen in Form von Spenden und Mitgliedsbeiträgen 
an die Körperschaft erbringen, bindend.  

(2)  Die Feststellung der Satzungsmäßigkeit erfolgt 

1.  auf Antrag der Körperschaft oder 

2.  von Amts wegen bei der Veranlagung zur Körper-
schaftsteuer, wenn bisher noch keine Feststellung er-
folgt ist. 

(3) Die Bindungswirkung der Feststellung entfällt ab dem 
Zeitpunkt, in dem die Rechtsvorschriften, auf denen die 
Feststellung beruht, aufgehoben oder geändert werden. 

(4) Tritt bei den für die Feststellung erheblichen Verhältnis-
sen eine Änderung ein, ist die Feststellung mit Wirkung vom 
Zeitpunkt der Änderung der Verhältnisse aufzuheben. 

(5) Materielle Fehler im Feststellungsbescheid über die Sat-
zungsmäßigkeit können mit Wirkung ab dem Kalenderjahr 
beseitigt werden, das auf die Bekanntgabe der Aufhebung 
der Feststellung folgt. 2§ 176 gilt entsprechend, außer es 
sind Kalenderjahre zu ändern, die nach der Verkündung der 
maßgeblichen Entscheidung eines obersten Gerichtshofes 
des Bundes beginnen.  

(6) Liegen bis zum Zeitpunkt des Erlasses des erstmaligen 
Körperschaftsteuerbescheids oder Freistellungsbescheids 
bereits Erkenntnisse vor, dass die tatsächliche Geschäftsfüh-
rung gegen die satzungsmäßigen Voraussetzungen ver-
stößt, ist die Feststellung nach § 60a abzulehnen und aufzu-
heben. Satz 1 gilt entsprechend für die Aufhebung beste-
hender Feststellungen nach § 60a. 

 

§ 60b Zuwendungsempfängerregister 

(1)  Das Bundeszentralamt für Steuern führt ein Register, in 
dem Körperschaften und juristische Personen des öffentli-
chen Rechts geführt werden, an die steuerbegünstigte Zu-
wendungen nach den §§ 10b, 34g des Einkommensteuerge-
setzes geleistet werden können (Zuwendungsempfängerre-
gister).  

(2) Im Zuwendungsempfängerregister speichert das Bun-
deszentralamt für Steuern zu Zwecken des Sonderausga-
benabzugs nach § 10b des Einkommensteuergesetzes und 
der Steuerermäßigung nach § 34g des Einkommensteuerge-
setzes automatisiert folgende Daten:  

1. Wirtschafts-Identifikationsnummer,  

2. Name,  

3. Anschrift,  

4. steuerbegünstigte Zwecke nach den §§ 52-54,  

5. Datum der Anerkennung als Partei im Sinne des § 2 
des Parteiengesetzes, 

6. Datum der Anerkennung als Wählervereinigung,  

7. Status als juristische Person des öffentlichen 
Rechts,  

8. zuständige Finanzbehörde, 

9. Datum der Erteilung des letzten Freistellungsbe-
scheides, der Anlage zum Körperschaftsteuerbe-
scheid oder des Feststellungsbescheides nach § 60a, 

10. Kontoverbindungen bei Banken/Kreditinstituten 
und Bezahldienstleistern. 

(3)  Die für die Besteuerung nach dem Einkommen zustän-
dige Finanzbehörde übermittelt dem Bundeszentralamt für 
Steuern die Daten nach Absatz 2 sowie unverzüglich jede 
Änderung dieser Daten.  

(4)  Das Bundeszentralamt für Steuern ist befugt, die Daten 
nach Absatz 2 Dritten zu offenbaren. § 30 steht dem nicht 
entgegen. 

(5) Die im Zuwendungsempfängerregister Geführten kön-
nen Änderungen und Ergänzungen der Eintragungen nach 
Absatz 2 Nummer 10 mit Hilfe eines amtlich vorgeschriebe-
nen Datensatzes durch Datenfernübertragung bewirken. 

 

§ 61 Satzungsmäßige Vermögensbindung 

(1) Eine steuerlich ausreichende Vermögensbindung (§ 55 
Abs. 1 Nr. 4) liegt vor, wenn der Zweck, für den das Vermö-
gen bei Auflösung oder Aufhebung der Körperschaft oder 
bei Wegfall ihres bisherigen Zwecks verwendet werden soll, 
in der Satzung so genau bestimmt ist, dass auf Grund der 
Satzung geprüft werden kann, ob der Verwendungszweck 
steuerbegünstigt ist. 

(2) - weggefallen -  

(3) 1Wird die Bestimmung über die Vermögensbindung 
nachträglich so geändert, dass sie den Anforderungen des 
§ 55 Abs. 1 Nr. 4 nicht mehr entspricht, so gilt sie von An-
fang an als steuerlich nicht ausreichend. 2§ 175 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 2 ist mit der Maßgabe anzuwenden, dass Steuerbe-
scheide erlassen, aufgehoben oder geändert werden kön-
nen, soweit sie Steuern betreffen, die innerhalb der letzten 
zehn Kalenderjahre vor der Änderung der Bestimmung über 
die Vermögensbindung entstanden sind. 

 

§ 62 Rücklagen und Vermögensbildung 

(1) Körperschaften können ihre Mittel ganz oder teilweise 

1.  einer Rücklage zuführen, soweit dies erforderlich ist, 
um ihre steuerbegünstigten, satzungsmäßigen 
Zwecke nach dem Stand der Planung zum Zeitpunkt 
der Rücklagenbildung nachhaltig zu erfüllen; 

2.  einer Rücklage für die beabsichtigte Wiederbe-
schaffung von Wirtschaftsgütern zuführen, die zur 
Verwirklichung der steuerbegünstigten, satzungs-
mäßigen Zwecke erforderlich sind (Rücklage für 
Wiederbeschaffung). 2Die Höhe der Zuführung be-
misst sich nach der Höhe der regulären Absetzun-
gen für Abnutzung eines zu ersetzenden Wirt-
schaftsguts. 3Die Voraussetzungen für eine höhere 
Zuführung sind nachzuweisen; 
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3. der freien Rücklage zuführen, jedoch höchstens ein 
Drittel des Überschusses aus der Vermögensverwal-
tung und darüber hinaus höchstens 10 Prozent der 
sonstigen nach § 55 Absatz 1 Nummer 5 zeitnah zu 
verwendenden Mittel. 2Ist der Höchstbetrag für die 
Bildung der freien Rücklage in einem Jahr nicht aus-
geschöpft, kann diese unterbliebene Zuführung in 
den folgenden zwei Jahren nachgeholt werden; 

4. einer Rücklage zum Erwerb von Gesellschaftsrech-
ten zur Erhaltung der prozentualen Beteiligung an 
Kapitalgesellschaften zuführen, wobei die Höhe die-
ser Rücklage die Höhe der Rücklage nach Nummer 
3 mindert. 

(2) Die Bildung von Rücklagen nach Absatz 1 hat innerhalb 
der Frist des § 55 Absatz 1 Nummer 5 Satz 3 zu erfolgen. 
2Rücklagen nach Absatz 1 Nummer 1, 2 und 4 sind unver-
züglich aufzulösen, sobald der Grund für die Rücklagenbil-
dung entfallen ist. 3Die freigewordenen Mittel sind innerhalb 
der Frist nach § 55 Absatz 1 Nummer 5 Satz 3 zu verwenden. 

(3) Die folgenden Mittelzuführungen unterliegen nicht der 
zeitnahen Mittelverwendung nach § 55 Absatz 1 Nummer 5: 

1. Zuwendungen von Todes wegen, wenn der Erblas-
ser keine Verwendung für den laufenden Aufwand 
vorgeschrieben hat; 

2. Zuwendungen, bei denen der Zuwendende aus-
drücklich erklärt, dass diese zur Ausstattung der 
Körperschaft mit Vermögen oder zur Erhöhung des 
Vermögens bestimmt sind; 

3. Zuwendungen auf Grund eines Spendenaufrufs der 
Körperschaft, wenn aus dem Spendenaufruf ersicht-
lich ist, dass Beträge zur Aufstockung des Vermö-
gens erbeten werden; 

4. Sachzuwendungen, die ihrer Natur nach zum Ver-
mögen gehören. 

(4) Eine Stiftung kann im Jahr ihrer Errichtung und in den 
drei folgenden Kalenderjahren Überschüsse aus der Vermö-
gensverwaltung und die Gewinne aus wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieben nach § 14 ganz oder teilweise ihrem Ver-
mögen zuführen. 

 

§ 63 Anforderungen an die tatsächliche Ge-
schäftsführung 

(1) Die tatsächliche Geschäftsführung der Körperschaft muss 
auf die ausschließliche und unmittelbare Erfüllung der steu-
erbegünstigten Zwecke gerichtet sein und den Bestimmun-
gen entsprechen, die die Satzung über die Voraussetzungen 
für Steuervergünstigungen enthält. 

(2) Für die tatsächliche Geschäftsführung gilt sinngemäß 
§ 60 Abs. 2, für eine Verletzung der Vorschrift über die Ver-
mögensbindung § 61 Abs. 3.  

(3) Die Körperschaft hat den Nachweis, dass ihre tatsächli-
che Geschäftsführung den Erfordernissen des Absatzes 1 
entspricht, durch ordnungsmäßige Aufzeichnungen über 
ihre Einnahmen und Ausgaben zu führen. 

________________ 
4 § 64 Abs. 3 AO geändert durch Artikel 5 Steueränderungsgesetz 
(StÄndG) v. 22.12.2025; BGBl. 2025 I Nr. 363. 

(4) 1Hat die Körperschaft ohne Vorliegen der Voraussetzun-
gen Mittel angesammelt, kann das Finanzamt ihr eine ange-
messene Frist für die Verwendung der Mittel setzen. 2Die 
tatsächliche Geschäftsführung gilt als ordnungsgemäß im 
Sinne des Absatzes 1, wenn die Körperschaft die Mittel in-
nerhalb der Frist für steuerbegünstigte Zwecke verwendet. 

(5) Körperschaften im Sinne des § 10b Absatz 1 Satz 2 Num-
mer 2 des Einkommensteuergesetzes dürfen Zuwendungs-
bestätigungen im Sinne des § 50 Absatz 1 der Einkommens-
teuer-Durchführungsverordnung nur ausstellen, wenn 

1. das Datum der Anlage zum Körperschaftsteuerbescheid 
oder des Freistellungsbescheids nicht länger als fünf 
Jahre zurückliegt oder 

2. die Feststellung der Satzungsmäßigkeit nach § 60a Ab-
satz 1 nicht länger als drei Kalenderjahre zurückliegt und 
bisher kein Freistellungsbescheid oder keine Anlage 
zum Körperschaftsteuerbescheid erteilt wurde. 

2Die Frist ist taggenau zu berechnen. 

 

§ 64 Steuerpflichtige wirtschaftliche Ge-
schäftsbetriebe4 

(1) Schließt das Gesetz die Steuervergünstigung insoweit 
aus, als ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (§ 14) unterhal-
ten wird, so verliert die Körperschaft die Steuervergünsti-
gung für die dem Geschäftsbetrieb zuzuordnenden Besteu-
erungsgrundlagen (Einkünfte, Umsätze, Vermögen), soweit 
der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb kein Zweckbetrieb 
(§§ 65 bis 68) ist.  

(2) Unterhält die Körperschaft mehrere wirtschaftliche Ge-
schäftsbetriebe, die keine Zweckbetriebe (§§ 65 bis 68) sind, 
werden diese als ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb be-
handelt. 

(3) 1Übersteigen die Einnahmen einschließlich Umsatzsteuer 
aus wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben, die keine Zweckbe-
triebe sind, insgesamt nicht 45.000 50.000 Euro im Jahr, so 
unterliegen die diesen Geschäftsbetrieben zuzuordnenden 
Besteuerungsgrundlagen nicht der Körperschaftsteuer und 
der Gewerbesteuer. 2Falls die Einnahmen aus sämtlichen 
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben (§ 14) die Grenze nach 
Satz 1 nicht überschreiten und insgesamt ein Gewinn erzielt 
wird, ist damit eine Prüfung, ob die Voraussetzungen der §§ 
65 bis 68 vorliegen, nicht mehr erforderlich. 

(4) Die Aufteilung einer Körperschaft in mehrere selbstän-
dige Körperschaften zum Zweck der mehrfachen Inan-
spruchnahme der Steuervergünstigung nach Absatz 3 gilt 
als Missbrauch von rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten 
im Sinne des § 42.  

(5) Überschüsse aus der Verwertung unentgeltlich erworbe-
nen Altmaterials außerhalb einer ständig dafür vorgehalte-
nen Verkaufsstelle, die der Körperschaftsteuer und der Ge-
werbesteuer unterliegen, können in Höhe des branchenüb-
lichen Reingewinns geschätzt werden. 

(6) Bei den folgenden steuerpflichtigen wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieben kann der Besteuerung ein Gewinn von 15 
Prozent der Einnahmen zugrunde gelegt werden:  
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1. Werbung für Unternehmen, die im Zusammenhang 
mit der steuerbegünstigten Tätigkeit einschließlich 
Zweckbetrieben stattfindet,  

2. Totalisatorbetriebe,  

3. Zweite Fraktionierungsstufe der Blutspendedienste. 

 

§ 65 Zweckbetrieb 

Ein Zweckbetrieb ist gegeben, wenn 

1. der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb in seiner Gesam-
trichtung dazu dient, die steuerbegünstigten sat-
zungsmäßigen Zwecke der Körperschaft zu verwirkli-
chen, 

2. die Zwecke nur durch einen solchen Geschäftsbetrieb 
erreicht werden können und 

3. der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb zu nicht begüns-
tigten Betrieben derselben oder ähnlicher Art nicht in 
größerem Umfang in Wettbewerb tritt, als es bei Er-
füllung der steuerbegünstigten Zwecke unvermeidbar 
ist. 

 

§ 66 Wohlfahrtspflege 

(1) Eine Einrichtung der Wohlfahrtspflege ist ein Zweckbe-
trieb, wenn sie in besonderem Maß den in § 53 genannten 
Personen dient. 

(2) 1Wohlfahrtspflege ist die planmäßige, zum Wohle der 
Allgemeinheit und nicht des Erwerbs wegen ausgeübte 
Sorge für notleidende oder gefährdete Mitmenschen. 2Die 
Sorge kann sich auf das gesundheitliche, sittliche, erzieheri-
sche oder wirtschaftliche Wohl erstrecken und Vorbeugung 
oder Abhilfe bezwecken. 

(3) 1Eine Einrichtung der Wohlfahrtspflege dient in beson-
derem Maße den in § 53 genannten Personen, wenn diesen 
mindestens zwei Drittel ihrer Leistungen zugutekommen. 
2Für Krankenhäuser gilt § 67. 

 

§ 67 Krankenhäuser 

(1) Ein Krankenhaus, das in den Anwendungsbereich des 
Krankenhausentgeltgesetzes oder der Bundespflegesatz-
verordnung fällt, ist ein Zweckbetrieb, wenn mindestens 40 
Prozent der jährlichen Belegungstage oder Berechnungs-
tage auf Patienten entfallen, bei denen nur Entgelte für all-
gemeine Krankenhausleistungen (§ 7 des Krankenhausent-
geltgesetzes, § 10 der Bundespflegesatzverordnung) be-
rechnet werden. 

(2) Ein Krankenhaus, das nicht in den Anwendungsbereich 
des Krankenhausentgeltgesetzes oder der Bundespflege-
satzverordnung fällt, ist ein Zweckbetrieb, wenn mindestens 
40 Prozent der jährlichen Belegungstage oder Berechnungs-

________________ 
5 § 67a Abs. 1 AO geändert durch Artikel 5 Steueränderungsgesetz 
(StÄndG) v. 22.12.2025; BGBl. 2025 I Nr. 363. 

tage auf Patienten entfallen, bei denen für die Krankenhaus-
leistungen kein höheres Entgelt als nach Absatz 1 berechnet 
wird. 

 

§ 67a5 Sportliche Veranstaltungen 

(1) 1Sportliche Veranstaltungen eines Sportvereins sind ein 
Zweckbetrieb, wenn die Einnahmen einschließlich Umsatz-
steuer insgesamt 45.000 50.000 Euro im Jahr nicht überstei-
gen. 2Der Verkauf von Speisen und Getränken sowie die 
Werbung gehören nicht zu den sportlichen Veranstaltun-
gen. 

(2) 1Der Sportverein kann dem Finanzamt bis zur Unanfecht-
barkeit des Körperschaftsteuerbescheids erklären, dass er 
auf die Anwendung des Absatzes 1 Satz 1 verzichtet. 2Die 
Erklärung bindet den Sportverein für mindestens fünf Ver-
anlagungszeiträume. 

(3) 1Wird auf die Anwendung des Absatzes 1 Satz 1 verzich-
tet, sind sportliche Veranstaltungen eines Sportvereins ein 
Zweckbetrieb, wenn 

1. kein Sportler des Vereins teilnimmt, der für seine 
sportliche Betätigung oder für die Benutzung seiner 
Person, seines Namens, seines Bildes oder seiner 
sportlichen Betätigung zu Werbezwecken von dem 
Verein oder einem Dritten über eine Aufwandsent-
schädigung hinaus Vergütungen oder andere Vorteile 
erhält und 

2. kein anderer Sportler teilnimmt, der für die Teilnahme 
an der Veranstaltung von dem Verein oder einem 
Dritten im Zusammenwirken mit dem Verein über 
eine Aufwandsentschädigung hinaus Vergütungen 
oder andere Vorteile erhält.  

2Andere sportliche Veranstaltungen sind ein steuerpflichti-
ger wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb. 3Dieser schließt die 
Steuervergünstigung nicht aus, wenn die Vergütungen oder 
andere Vorteile ausschließlich aus wirtschaftlichen Ge-
schäftsbetrieben, die nicht Zweckbetriebe sind, oder von 
Dritten geleistet werden. 

(4) Organisatorische Leistungen eines Sportdachverbandes 
zur Durchführung von sportlichen Veranstaltungen sind ein 
Zweckbetrieb, wenn an der sportlichen Veranstaltung über-
wiegend Sportler teilnehmen, die keine Lizenzsportler sind. 
Alle sportlichen Veranstaltungen einer Saison einer Liga gel-
ten als eine sportliche Veranstaltung im Sinne des Satzes 1. 
Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. 

 

§ 68 Einzelne Zweckbetriebe 

Zweckbetriebe sind auch: 

1. a) Alten-, Altenwohn- und Pflegeheime, Erho-
lungsheime, Mahlzeitendienste, wenn sie in be-
sonderem Maß den in § 53 genannten Perso-
nen dienen (§ 66 Abs. 3), 

 b) Kindergärten, Kinder-, Jugend- und Studenten-
heime, Schullandheime und Jugendherbergen, 
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 c) Einrichtungen zur Unterbringung, Versorgung, 
Verpflegung und Betreuung von Flüchtlingen. 
Die Voraussetzungen des § 66 Abs. 2 AO sind 
zu berücksichtigen. 

2. a) landwirtschaftliche Betriebe und Gärtnereien, 
die der Selbstversorgung von Körperschaften 
dienen und dadurch die sachgemäße Ernäh-
rung und ausreichende Versorgung von An-
staltsangehörigen sichern, 

 b) andere Einrichtungen, die für die Selbstversor-
gung von Körperschaften erforderlich sind, wie 
Tischlereien, Schlossereien,  

wenn die Lieferungen und sonstigen Leistungen die-
ser Einrichtungen an Außenstehende dem Wert nach 
20 Prozent der gesamten Lieferungen und sonstigen 
Leistungen des Betriebs - einschließlich der an die 
Körperschaften selbst bewirkten - nicht übersteigen, 

3. a) Werkstätten für behinderte Menschen, die nach 
den Vorschriften des Dritten Buches Sozialge-
setzbuch förderungsfähig sind und Personen 
Arbeitsplätze bieten, die wegen ihrer Behinde-
rung nicht auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt 
tätig sein können,  

 b) Einrichtungen für Beschäftigungs- und Arbeits-
therapie, in denen behinderte Menschen auf-
grund ärztlicher Indikationen außerhalb eines 
Beschäftigungsverhältnisses zum Träger der 
Therapieeinrichtung mit dem Ziel behandelt 
werden, körperliche oder psychische Grund-
funktionen zum Zwecke der Wiedereingliede-
rung in das Alltagsleben wiederherzustellen 
oder die besonderen Fähigkeiten und Fertig-
keiten auszubilden, zu fördern und zu trainie-
ren, die für eine Teilnahme am Arbeitsleben er-
forderlich sind, und  

 c) Inklusionsbetriebe im Sinne des § 215 Absatz 1 
des Neunten Buches Sozialgesetzbuch, wenn 
mindestens 40 Prozent der Beschäftigten be-
sonders betroffene schwerbehinderte Men-
schen im Sinne des § 215 Absatz 1 des Neunten 
Buches Sozialgesetzbuch sind; auf die Quote 
werden psychisch kranke Menschen i.S.d. § 215 
Abs. 4 des Neunten Buches Sozialgesetzbuch 
angerechnet,  

4. Einrichtungen, die zur Durchführung der Fürsorge für 
blinde Menschen und zur Durchführung der Fürsorge 
für körperbehinderte Menschen und zur Durchfüh-
rung der Fürsorge für psychische und seelische Er-
krankungen bzw. Behinderungen unterhalten wer-
den,Fehler! Textmarke nicht definiert. 

5. Einrichtungen über Tag und Nacht (Heimerziehung) 
oder sonstige betreute Wohnformen, 

6. von den zuständigen Behörden genehmigte Lotterien 
und Ausspielungen, wenn der Reinertrag unmittelbar 
und ausschließlich zur Förderung mildtätiger, kirchli-
cher oder gemeinnütziger Zwecke verwendet wird, 

7. kulturelle Einrichtungen, wie Museen, Theater, und 
kulturelle Veranstaltungen, wie Konzerte, Kunstaus-
stellungen; dazu gehört nicht der Verkauf von Speisen 
und Getränken, 

8. Volkshochschulen und andere Einrichtungen, soweit 
sie selbst Vorträge, Kurse und andere Veranstaltun-
gen wissenschaftlicher oder belehrender Art durch-
führen; dies gilt auch, soweit die Einrichtungen den 
Teilnehmern dieser Veranstaltungen selbst Beherber-
gung und Beköstigung gewähren, 

9. Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen, deren 
Träger sich überwiegend aus Zuwendungen der öf-
fentlichen Hand oder Dritter oder aus der Vermö-
gensverwaltung finanziert. 2Der Wissenschaft und 
Forschung dient auch die Auftragsforschung. 3Nicht 
zum Zweckbetrieb gehören Tätigkeiten, die sich auf 
die Anwendung gesicherter wissenschaftlicher Er-
kenntnisse beschränken, die Übernahme von Projekt-
trägerschaften  
sowie wirtschaftliche Tätigkeiten ohne Forschungsbe-
zug. 
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„Der Zertifikatslehrgang Stiftungs- 
management vermittelt nicht nur um-
fangreiche Kenntnisse auf nahezu al-
len Gebieten des Stiftungswesens,  
sondern bietet auch Raum zum  
Austausch und zur Vernetzung mit  
anderen Stiftungskolleginnen und  
-kollegen.  

Von dem erworbenen Wissen und dem 
entstandenen Netzwerk profitiere ich 
sehr.“  

Dr. Birte Ruhardt  
Leitung Vorstandsbüro der Gerda Henkel Stiftung  
und DSA-Alumna 
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